
WOHNANLAGE
UMBRÜCKLERALMWEG

HUNGERBURG



Lage
Hoch über Innsbruck

Hoch über Innsbruck, am Umbrückleralmweg 1, auf halbem Weg zum idyllischen 
Gramartboden, hat die Planet Bauprojekt GmbH eine Terrassenwohnanlage 
geschaffen. Acht kleine Wohnjuwelen wurden von den Architekten Dipl.-Ing. 
Bernd Ludin (Planet Bauprojekt GmbH) und Dipl.-Ing. Michael Felder (Felder & 
Felder Architekten) geplant und umgesetzt. 

Eingebettet von herrlicher Natur, entschleunigt der Standort Tag für Tag. Die Stadt 
liegt zu Füßen, die massive Nordketten-Silhouette im Hintergrund. 
Die Hungerburg als Wohn- und Freizeit-Eldorado ist Ausgangspunkt zahlreicher 
Spazier-, Wander- und Mountainbike-Touren. Mit der preisgekrönten 
Hungerburgbahn kann man aber auch ganz entspannt vom Stadt-Zentrum einfach 
nur auf ein Eis oder Café und Kuchen hochfahren. 

Leben auf der Hungerburg ist immer etwas Besonderes. Wohnen, Sport und 
Freizeit fließen ineinander… 
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Geschichte
Nur wer seine Wurzeln kennt, kann die Zukunft aktiv gestalten

Der Name „Hungerburg“ (Hoch-Innsbruck) ist aus einer Schmähung entstanden. 
Eine der ersten Liegenschaften auf der Hungerburg war um die Mitte des 19.Jhdt. 
errichtet worden, der Neuhof Maria Brunn, auch Oberweiherburg, später Maria 
Brunn genannt. Noch lange vor dem Hotel war dort eine Jausenstation, die 
offenbar ausgesprochen schlecht verköstigte. 

Die Bezeichnung „Hungerburg“ für diese Gastronomie wird Adolf Pichler 
zugeschrieben und hat sich zur Namensgebung für das ganze Plateau entwickelt. 
Die erste Erwähnung gab es im 15. Jhdt. Damals wurde der Bereich „Planötz“ 
bezeichnet. Bis zur Mitte des 19. Jhdt. hieß der Bereich auch „auf Grauenstain“ - 
das ist die Bezeichnung für die Höttinger Breccie. 

Die Hungerburg war bis ins 19. Jhdt. Waldgebiet von Hötting und Arzl/Mühlau. 
Anfang des 17. Jhdt. wird erstmals eine Vogelhütte genannt. Um 1840 wurde 
die Jausenstation „Mariabrunn“ errichtet, die Namensgeber für die Hungerburg 
wurde. Ab da begann die Nutzung als Freizeit- und Erholungsbereich. 
Um den Beginn des 20. Jahrhunderts wird das Plateau als eleganter, mondäner 
Freizeitplatz ausgebaut. 1904 wird die Jausenstation zum „Hotel Mariabrunn“ 
ausgebaut. 1906 folgt der Bau der Hungerburgbahn, 1927-1930 wird die 
Höhenstraße gebaut. Vorher, im Jahr 1912 wird ein spektakuläres Freizeitprojekt 
eröffnet, der „Seehof“ (jetzt Bildungsstätte der AK) Hier wurde ein künstlicher 
See angelegt, mit Ruderbooten und einem spektakulären Aussichtsturm. 
Angeschlossen ist das Gasthaus Seehof, das nicht nur nationale, sondern auch 
viele internationale Gäste angezogen hat. 
Mit Bau der Hungerburgbahn und der Höhenstraße beginnt auch die Geschichte 
der Hungerburg als Wohnstätte für aktuell 1.200 Mitbürger.

Interessant: 

Die Kirche zur Heiligen Theresia wurde 1931 errichtet und 1948/49 mit Fresken von 
Max Weiler ausgestaltet. Eine Freske zeigt wie Jesus von einem Tiroler Schützen 
mit einer Lanze durchbohrt wird. Das hat zu einem derartigen Skandal geführt, 
dass die Bilder immerhin 8 Jahre lang verhängt werden mussten. 
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Wohnfläche

Wohnen und Essen
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Garten

Terrasse

Abestellraum 

4 - Zimmer - Wohung
Ebene 1 - Ebene 2
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Erschließung
Gut heimkommen. Wohnen. Leben.
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Die Garage ist durch ein automatisches Tor verschlossen. Das 
Garagentor schützt auch die Fahrräder und Motorräder, die 
so – versicherungstechnisch – untergebracht sind. Neben den 
Autoabstellplätzen hat man bewusst einen Umkehrplatz neben dem 
Treppenaufgang geschaffen. Das erleichtert das Reversieren in der 
Garage.

Die Stellplätze in der Tiefgarage können mit Ladeeinheiten für 
die Autos ausgestattet werden. Darüber hinaus ist sogar eine 
Elektroversorgung zum Aufladen der E-Bikes möglich.

Die Stiegenläufe sind mit Wandleuchten, oder mit in den Handlauf 
integrierten LED-Bändern ausgeleuchtet. Die Brieffachanlagen 
wurden im Bereich der Kellerräumlichkeiten angebracht. Neben 
der Brieffachanlage steht eine versperrbare Box zu Verfügung, 
die es Paketdiensten erlaubt, dort Pakete zu platzieren, wenn der 
Eigentümer nicht zu Hause ist. 

Alle Gänge und Wege wurden mit Pflastersteinen belegt. Die „Cubetti“ 
sind aus Porphyr und stammen aus dem Trentino. Die untere 
Verbindungstreppe wurde ebenfalls mit Porphyr belegt, und zwar in 
treppenbreiten Steinbahnen. 



Tiefgarage
Ebene 0



Nebenkostenübersicht
Teil 1 / 2

I. Nebenkosten bei Kaufverträgen

1. Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung 3,5 %

(Ermäßigung oder Befreiung in Sonderfällen möglich)

2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht) 1,1 %

3. Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen Durchführung nach Vereinbarung 

im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie Barauslagen für 

Beglaubigungen und Stempelgebühren

4. Kosten der Mitteilung und Selbstberechnung der Immobilienertragsteuer durch 

den Parteienvertreter nach Vereinbarung im Rahmen der Tarifordnung des jeweiligen 

Urkundenerrichters

5. Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für Grundverkehrsverfahren (länderweise 

unterschiedlich)

6. Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten und Eigenheimen – Übernahme 

durch den Erwerber: 

Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche Tilgung bis zu 50 % des aushaftenden 

Kapitals bzw. Verkürzung der Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen Rechtsanspruch auf 

Übernahme eines Förderungsdarlehens.

7. Allfällige Anliegerleistungen

laut Vorschreibung der Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der Baureifmachung 

des Grundstückes) sowie Anschlussgebühren und -kosten (Strom, Gas, Wasser, Kanal, 

Telefon etc.)

8. Vermittlungsprovision (gesetzlich vorgesehene Höchstprovision)

A) bei Kauf, Verkauf oder Tausch von

• Liegenschaften oder Liegenschaftsanteilen

• Liegenschaftsanteilen, an denen Wohnungseigentum besteht oder vereinbarungsgemäß 

begründet wird

• Unternehmen aller Art

• Abgeltungen für Superädifikate auf einem Grundstück bei einem Wert

• bis EUR 36.336,42 je 4 %

• von EUR 36.336,43 bis EUR 48.448,50 EUR 1.453,46 *

ab EUR 48.448,51 je 3 %

• von beiden Auftraggebern (Verkäufer und Käufer) jeweils zzgl. 20 % USt.

* Schwellenwertregelung gem. § 12 Abs. 4 ImmobilienmaklerVO 4 3

B) bei Optionen

50 % der Provision gem. Punkt 8. A, welche im Fall des Kaufes durch den Optionsberechtigten 

angerechnet werden.

II. Energieausweis

Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG)schreibt vor, dass bei Verkauf eines Gebäudes 

oder eines Nutzungsobjektes der Verkäufer dem Käufer rechtzeitig vor Abgabe der 

Vertragserklärung einen zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis 

vorzulegen und ihm diesen, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, auszuhändigen hat. 

Ab 01.12.2012 (Inkrafttreten des EAVG 2012) müssen bei Anzeigen in Druckwerken und 

elektronischen Medien der Heizwärmebedarf (HWB) und der Gesamtenergieeffizienzfaktor 

(fGEE) anggeben werden. Diese Verpflichtung trifft sowohl den Verkäufer als auch 

für den von ihm beauftragten Immoblienmakler. Ab 01.12.2012 ist dem Käufer der 

Energieausweis oder eine vollständige Kopie des Energieausweises spätestens 14 Tage 

nach Vertragsabschluss auszuhändigen. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Käufer das Recht, 

nach erfolgloser Aufforderung an den Verkäufer entweder selbst einen Energieausweis 

zu beauftragen und die angemessenen Kosten binnen drei Jahren gerichtlich geltend zu 

machen, oder direkt die Aushändigung eines Energieausweises einzuklagen. Der Verkäufer 

hat die Wahl, entweder einen Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des 

Nutzungsobjekts oder die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts im 

selben Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäudes auszuhändigen. 

Für Einfamilienhäuser kann die Vorlage- und Aushändigungspflicht auch durch einen 

Energieausweis eines vergleichbaren Gebäudes erfüllt werden. Diese Vergleichbarkeit muss 

der Energieausweisersteller aber bestätigen. Der Energieausweis ist nach den jeweiligen 

landesrechtlichen Vorschriften zu erstellen und soll eine vergleichbare Information über 

den energetischen „Normverbrauch“ eines Objekts verschaffen. Die Berechnung der 

Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei vordefinierten 

Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen 

auftreten können. Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. § 5 EAVG zumindest eine 

dem Alter und Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 

Keine Vorlagepflicht eines Energieausweises besteht bis 01.12.2012 für jene Gebäude oder

Nutzungsobjekte, für die auch nach den jeweils anwendbaren baurechtlichen Vorschriften 

der Bundesländer kein Energieausweis erstellt werden muss. Ab 01.12.2012 gilt 

österreichweit ein einheitlicher Ausnahmekatalog. Denkmalgeschützte Objekte sind dann 

zB nicht mehr von der Vorlagepflicht ausgenommen. Ebenfalls ab Inkrafttreten des neuen 

EAVG 2012 am 01.12.2012 sind Verwaltungsstrafbestimmungen zu beachten. Sowohl der 

Verkäufer als auch der Immobilienmakler, der es unterlässt, die Kennwerte HWB und 

fGEE im Inserat anzugeben, ist mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 1.450,00 zu bestrafen. 

Der Makler ist dann entschuldigt, wenn er den Verkäufer über die Informationspfllichten 

aufgeklärt hat und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte bzw. zur Einholung eines 

Energieausweises aufgefordert hat, der Verkäufer dies aber abgelehnt hat. Der Verkäufer 

ist des weiteren mit einer Verwaltungsstrafe bis zu EUR 1.450,00 konfrontiert, wenn er die 

Vorlage und/oder Aushändigung des Energieausweises unterlässt.

III. Grundlagen der Maklerprovision

§ 6 Abs. 1, 3 und 4; § 7 Abs. 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz

§ 6 (1) Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den Fall verpflichtet, dass das zu 

vermittelnde Geschäft durch die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers mit 

einem Dritten zustande kommt.

(3) Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar 

nicht das vertragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein diesem nach seinem 

Zweck wirtschaftlich gleichwertiges Geschäft zustande kommt.

(4) Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst Vertragspartner des Geschäfts 

wird. Dies gilt auch, wenn das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich einem 

Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei einem sonstigen familiären oder 

wirtschaftlichen Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten Dritten, das 

die Wahrung der Interessen des Auftraggebers beeinträchtigen könnte, hat der Makler 

nur dann einen Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber unverzüglich auf dieses 

Naheverhältnis hinweist. 

§ 7 (1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der Rechtswirksamkeit des vermittelten 

Geschäfts. Der Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss.

§ 10 Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den Ersatz zusätzlicher Aufwendungen 

werden mit ihrer Entstehung fällig.

Besondere Provisionsvereinbarungen

§ 15 (1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa als Entschädigung oder Ersatz für

Aufwendungen und Mühewaltung, auch ohne einen dem Makler zurechenbaren 

Vermittlungserfolg einen Betrag zu leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder 

ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, dass

1. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht 

zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf 

einen für das Zustandekommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne 

beachtenswerten Grund unterlässt;

2. mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges 

Geschäft zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts in den Tätigkeitsbereich 

des Maklers fällt;

3. das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem Auftraggeber, sondern mit 

einer anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm vom Makler 

bekannt gegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht mit 

dem vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 

vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt gegeben hat, oder

4. das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches 

oder ein vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.

(2) Eine solche Leistung kann bei einem Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall 

vereinbart werden, dass 

1. der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber vertragswidrig ohne wichtigen Grund 

vorzeitig aufgelöst wird;

2. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die 

Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers gekommen ist, oder



3. das Geschäft während der Dauer des Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als 

durch die Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten Maklers zustande 

gekommen ist.

(3) Leistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten als Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. 

Eine Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen mit Verbrauchern schriftlich 

zu treffen.

IV. Informationspflicht gegenüber Verbrauchern

Informationspflichten des Immobilienmaklers

§ 30 KSchG (1) Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des Maklervertrages dem 

Auftraggeber, der Verbraucher ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers 

eine schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass er als Makler einschreitet, 

und die sämtliche, dem Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden Geschäfts 

voraussichtlich erwachsenden Kosten, einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die 

Höhe der Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; auf ein allfälliges wirtschaftliches 

und familiäres Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs. 4 dritter Satz MaklerG ist hinzuweisen. 

Wenn der Immobilienmakler kraft Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig sein kann, 

hat diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. Bei erheblicher Änderng des 

Verhältnisse hat der Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu stellen. Erfüllt 

der Makler diese Pflichten nicht spätestens vor Vertragserklärung des Auftraggebers zum 

vermittelten Geschäft, so gilt § 3 Abs. 4 MaklerG.

(2) Der Immobilienmakler hat dem Auftraggeber die nach § 3 Abs. 3 MaklerG erforderlichen 

Nachrichten schriftlich mitzuteilen. Zu diesen zählen jedenfalls auch sämtliche Umstände, 

die für die Beurteilung des zu vermittelnden Geschäfts wesenlich sind. 

ANMERKUNG: Aufgrund des bestehenden Geschäftsgebrauchs können Immobilienmakler 

auch ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird 

der Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei des zu vermittelnden Geschäfts 

tätig, hat er dies dem Dritten mitzuteilen. 

Informationspflichten bei Fern- und Auswärtsgeschäften, Inhalt der Informationspflicht; 

Rechtsfolgen anzuwenden auf

Außergeschäftsraumverträge (AGV) zwischen Unternehmer und Verbraucher,

• die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers 

an einen Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des Unternehmens ist,

• für die Verbraucher unter den genannten Umständen ein Angebot gemacht hat, oder

• die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch Fernkommunikationsmittel 

geschlossen werden, unmittelbar nachdem der Verbraucher an einen anderen Ort 

als den Geschäftsräumen des Unternehmers oder dessen Beauftragten und des 

Verbrauchers persönlich und individuell angesprochen wurde oder Fernabsatzgeschäften 

(FAG), das sind Verträge, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 

ohne gleichzeitige Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen 

eines für Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystems geschlossen 

werden, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrags ausschließlich 

Fernkommunikationsmittel (Post, Internet, Email, Telefon, Fax) verwendet werden.

Vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Verträge über

• die Begründung, den Erwerb oder die Übertragung von Eigentum oder anderen Rechten an

unbeweglichen Sachen (§ 1 Abs 2 Z 6 FAGG),

• den Bau von neuen Gebäuden, erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 

oder die Vermietung von Wohnraum (§ 1 Abs 2 Z 7 FAGG);

§ 4 FAGG (1) Bevor der Verbraucher durch einen Vertrag oder seine Vertragserklärung 

gebunden ist, muss ihn der Unternehmer in klarer und verständlicher Weise über Folgendes 

informieren:

1. die wesentlichen Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung in dem für das 

Kommunikationsmittel und die Ware oder Dienstleistung angemessenen Umfang,

2. den Namen oder die Firma des Unternehmers sowie die Anschrift seiner Niederlassung,

3. gegebenenfalls

a) die Telefonnummer, die Faxnummer und die Emailadresse, unter denen der Verbraucher 

den Unternehmer schnell erreichen und ohne ohne besonderen Aufwand mit ihm in 

Verbindung treten kann,

b) die von der Niederlassung des Unternehmers abweichende Geschäftsadresse, an die

sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, und

c) den Namen oder die Firma und die Anschrift der Niederlassung jener Person, in deren 

Auftrag der Unternehmer handelt, sowie die allenfalls abweichende Geschäftsanschrift 

dieser Person, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann.

4 den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern und 

Abgaben, wenn aber der Preis aufgrund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung 

vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung und 

gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten oder, wenn 

diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, das allfällige 

Anfallen solcher zusätzlicher Kosten,

5. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Zeitraum, innerhalb dessen 

nach der Zusage des Unternehmers die Ware geliefert oder die Dienstleistung erbracht 

wird, sowie ein allenfalls vorgesehenes Verfahren beim Umgang des Unternehmers mit 

Beschwerden,

6. bei Bestehen eines Rücktrittsrechts die Bedingungen, die Fristen und die Vorgangsweise 

für die Ausübung dieses Rechts, dies unter Zurverfügungstellung des Muster 

Widerrufsformulars,

7. gegebenenfalls die den Verbraucher im Fall eines Rücktritts vom Vertrag gemäß § 16 

treffende Pflicht zur Zahlung eines anteiligen Betrags für die bereits erbrachten Leistungen, 

8. gegebenenfalls über das Nichtbestehen eines Rücktrittsrechts nach § 18 oder über die 

Umstände, unter denen der Verbraucher sein Rücktrittsrecht verliert, 

9. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß § 1 Abs 4 / 4 UWG und 

darüber, wie der Verbraucher eine Ausfertigung davon erhalten kann,

10. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen für die Kündigung 

unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge,

11. gegebenenfalls die Mindestvertragsdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit 

dem Vertrag eingeht,

12. gegebenenfalls das Recht des Unternehmers, vom Verbraucher die Stellung einer 

Kaution oder anderer finanzieller Sicherheiten zu verlangen, sowie deren Bedingungen,

13. gegebenenfalls die Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 

und Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, und die Voraussetzung 

für diesen Zugang.

(2) Die Informationen nach Abs 1 Z 8, 9 und 10 können mittels der Muster-Widerrufsbelehrung

erteilt werden. Mit dieser formularmäßigen Informationserteilung gelten die genannten 

Informationspflichten des Unternehmers als erfüllt, sofern der Unternehmer dem 

Verbraucher das Forumlar zutreffend ausgefüllt übermittelt hat.

(3) Die dem Verbraucher nach Abs 1 erteilten Informationen sind Vertragsbestandteil. 

Änderungen sind nur dann wirksam, wenn sie von den Vertragsparteien ausdrücklich 

vereinbart wurden.

(4) Hat der Unternehmer seine Pflicht zur Information über zusätzliche und sonstige Kosten

nach Abs 1 Z 4 oder über die Kosten für die Rücksendung der Ware nach Abs 1 Z 9 nicht 

erfüllt, so hat der Verbraucher die zusätzlichen und sonstigen Kosten nicht zu tragen. 

Informationserteilung bei außerhalb der Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen

§ 5 FAGG (1) Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen sind die in § 4 Abs 

1 genannten Informationen dem Verbraucher auf Papier oder, sofern der Verbraucher dem 

zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger bereitstellen. Die Informationen 

müssen lesbar, klar und verständlich sein.

(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Ausfertigung des unterzeichneten 

Vertragsdokuments oder die Bestätigung des geschlossenen Vertrags auf Papier oder, 

sofern der Verbraucher dem zustimmt, auf einem anderen dauerhaften Datenträger 

bereitzustellen. Gegebenenfalls muss die Ausfertigung oder Bestätigung des Vertrags auch 

eine Bestätigung des Vertrags auch eine Bestätigung der Zustimmung und Kenntnisnahme 

des Verbrauchers nach § 18 Abs 1 Z 11 enthalten.

V. Rücktrittsrechte

1. Rücktritt vom Maklervertrag (Alleinvermittlungsauftrag, Vermittlungsauftrag, 

Maklervertrag mit dem Interessenten) bei Abschluss des Maklervertrags über Fernabsatz 

oder bei Abschluss des Maklervertrags außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers 

(§ 11 FAGG) 



Rücktrittsrecht und Rücktrittsfrist

§ 11 FAGG (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb 

der Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

zurücktreten. Die Frist zum Rücktritt beginnt bei Dienstleistungsveträgen mit dem Tag des 

Vertragsabschlusses.

Unterbliebene Aufklärung über das Rücktrittsrecht § 12 FAGG 

(1) Ist der Unternehmer seiner Informationspflicht nach § 4 Abs 1 Z 8 nicht nachgekommen, 

so verlängert sich die in § 11 vorgesehene Rücktrittsfrist um 12 Monate. 

(2) Holt der Unternehmer die Informationserteilung innerhalb von 12 Monaten ab dem 

für den Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem 

Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher diese Information erhält.

Ausübung des Rücktrittsrechts § 13 FAGG

(1) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Der Verbraucher 

kann dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn 

die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

(2) Der Unternehmer kann dem Verbraucher auch die Möglichkeit einräumen, ds Muster-

Widerrufsformular oder eine anders formulierte Rücktrittserklärung auf der Webseite 

des Unternehmers elektronisch auszufüllen und abzuschicken. Gibt der Verbraucher eine 

Rücktrittserklärung auf diese Weise ab, so hat ihm der Unternehmer unverzüglich eine 

Bestätigung über den Eingang der Rücktrittserklärung auf einem dauerhaften Datenträger 

zu übermitteln. Beginn der Vertragserfüllung vor Ablauf der Rücktrittsfrist § 10 FAGG

Hat ein Fernabsatzvertrag oder ein außerhalb der Geschäftsräumen geschlossener Vertrag 

eine Dienstleistung, die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 

angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom oder die Lieferung von Fernwärme zum 

Gegenstand und wünscht der Verbraucher, dass der Unternehmer noch vor Ablauf der 

Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Vertragserfüllung beginnt, so muss der Unternehmer den 

Verbraucher dazu auffordern, ihm ein ausdrücklich auf diese vorzeitige Vertragserfüllung 

gerichtetes Verlangen – im Fall eines außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 

Vertrags auf einem dauerhaften Datenträger – zu erklären.

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht § 18 FAGG 

(1) Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von

Geschäftsräumen geschlossenen Verträge über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer 

– auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens des Verbrauchers nach § 10 sowie einer 

Bestätigung des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei 

vollständiger Vertragserfüllung 

– noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist nach § 11 mit der Ausführung der Dienstleistung 

begonnen hatte und die Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde.

2. Rücktritt vom Immobiliengeschäft nach § 30 a KSchG

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung

• am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes abgegeben hat,

• seine Erklärung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonstigen 

Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

• an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum Bau 

eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

• zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen 

Angehörigen dienen soll, kann binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt erklären. 

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der 

Vertragserklärung und eine Rücktrittsbelehrung erhalten hat, dh entweder am Tag nach 

Abgabe der Vertragserklärung oder, sofern die Zweitschrift samt Rücktrittsbelehrung 

später ausgehändigt worden ist, zu diesem späteren Zeitpunkt. Das Rücktrittsrecht 

erlischt jedenfalls spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 

Die Vereinbarung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der 

Rücktrittsfrist nach § 30 a KSchG ist unwirksam. Eine an den Immobilienmakler gerichtete 

Rücktrittserklärung bezüglich eines Immobiliengeschäfts gilt auch für einen im Zug der 

Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. Die Absendung der Rücktrittserklärung am 

letzten Tag der Frist (Datum des Poststempels) genügt. Als Rücktrittserklärung genügt die 

Übersendung eines Schriftstückes, das eine Vertragserklärung auch nur einer Partei enthält, 

mit einem Zusatz, der die Ablehnung des Verbrauchers erkennen lässt.

3. Rücktrittsrecht bei »Haustürgeschäften« nach § 3 KSchG

Ein Auftraggeber (Kunde), der Verbraucher (§ 1 KSchG) ist und seine Vertragserklärung

• weder in den Geschäftsräumen des Immobilienmaklers abgegeben,

• noch die Geschäftsverbindung zur Schließung des Vertrages mit dem Immobilienmakler

selbst angebahnt hat, kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach 

binnen einer Woche schriftlich seinen Rücktritt erklären. Die Frist beginnt erst zu laufen, 

wenn dem Verbraucher eine »Urkunde« ausgefolgt wurde, die Namen und Anschrift 

des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrages notwendigen Angaben und 

eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält. Bei fehlender Belehrung über das 

Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine First von 12 Monaten 

und 14 Tagen ab Vertragsabschluss zu. Holt der Unternehmer die Urkundenausfolgung 

innerhalb der 12 Monate ab dem Fristbeginn nach, so endet die verlängerte Rücktrittsfrist 

14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde erhält. Die Erklärung des 

Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die 

Rücktrittserklärung innerhalb der Frist gesendet wird. 

4. Das Rücktrittsrecht bei Nichteintritt maßgeblicher Umstände (§ 3 a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag schriftlich zurücktreten,

wenn

• ohne seine Veranlassung,

• maßgebliche Umstände,

• die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

• nicht oder in erheblich geringerem Ausmaß eingetreten sind.

Maßgebliche Umstände sind die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,

steuerrechtliche Vorteile, eine öffentliche Förderung oder die Aussicht auf einen Kredit. Die 

Rücktrittsfrist beträgt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts für den Verbraucher, 

wenn er über dieses Rücktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Rücktrittsrecht endet aber 

jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollständiger Vertragserfüllung. 

Ausnahmen vom Rücktrittsrecht:

• Wissen oder wissen müssen des Verbrauchers über den Nichteintritt bei den 

Vertragsverhandlungen.

• Im einzelnen ausgehandelter Ausschluss des Rücktrittsrechtes (formularmäßig nicht 

abdeckbar).

• Angemessene Vertragsanpassung.

5. Das Rücktrittsrecht beim Bauträgervertrag nach § 5 BTVG

Mit dem Bauträgervertragsgesetz wurden Schutzbestimmungen für die Erwerber von 

Rechten an erst zu errichtenden bzw. durchgreifend zu erneuernden Gebäuden, Wohnungen 

bzw. Geschäftsräumen geschaffen. Das Gesetz ist nur auf Bauträgerverträge anzuwenden, 

bei denen Vorauszahlungen von mehr als EUR 150,00 pro Quadratmeter Nutzfläche zu 

leisten sind. Der Erwerber kann von seiner Vertragserklärung zurücktreten, wenn ihm der 

Bauträger nicht eine Woche vor deren Abgabe schriftlich folgendes mitgeteilt hat:

1. den vorgesehenen Vertragsinhalt;

2. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 2 (Sperrkontomodell) erfüllt werden soll, den 

vorgesehenen Wortlaut der Vereinbarung mit dem Kreditinstitut;

3. wenn die Sicherungspflicht nach § 7 Abs. 6 Z 3 (Bonitätsmodell im geförderten 

Mietwohnbau)

erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der Bescheinigung nach § 7

Abs. 6 Z 3 lit. c; 

4. wenn die Sicherungspflicht schuldrechtlich (§ 8) ohne Bestellung eines Treuhänders 

(Garantie, Versicherung) erfüllt werden soll, den vorgesehenen Wortlaut der ihm 

auszustellenden Sicherheit;

5. wenn die Sicherungspflicht des Bauträgers durch grundbücherliche Sicherstellung (§§ 9 

und 10) erfüllt werden soll (Ratenplan A oder B), gegebenenfalls den vorgesehenen Wortlaut 
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der Zusatzsicherheit nach § 9 Abs. 4.

Sofern der Erwerber nicht spätestens eine Woche vor Abgabe seiner Vertragserklärung die 

oben in Pkt. 1–5 genannten Informationen sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht 

schriftlich erhält, steht ihm ein Rücktrittsrecht zu. Der Rücktritt kann vor Zustandekommen 

des Vertrages unbefristet erklärt werden; danach ist der Rücktritt binnen 14 Tagen zu 

erklären.

Die Rücktrittsfrist beginnt mit Erhalt der Informationen zu laufen, jedoch nicht vor 

Zustandekommen des Vertrages. Unabhängig vom Erhalt dieser Informationen erlischt 

das Rücktrittsrecht aber jedenfalls spätestens sechs Wochen nach Zustandekommen des 

Vertrages. Darüber hinaus kann der Erwerber von seiner Vertragserklärung zurücktreten, 

wenn eine von den Parteien dem Vertrag zugrunde gelegte Wohnbauförderung ganz oder 

in erheblichem Ausmaß aus nicht bei ihm gelegenen Gründen nicht gewährt wird. Der 

Rücktritt ist binnen 14 Tagen zu erklären. Die Rücktrittsfrist beginnt, sobald der Erwerber 

vom Unterbleiben der Wohnbauförderung informiert wird und gleichzeitig oder nachher 

eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhält.

Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens sechs Wochen nach Erhalt der Information 

über das Unterbleiben der Wohnbauförderung. 

Der Erwerber kann den Rücktritt dem Bauträger oder dem Treuhänder gegenüber schriftlich

erklären. Eine an den Immobilienmakler gerichtete Rücktrittserklärung bezüglich eines 

Immobiliengeschäfts gilt auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen 

Maklervertrag. Die Absendung der Rücktrittserklärung am letzten Tag der Frist (Datum des 

Poststempels) genügt.

Als Rücktrittserklärung genügt die Übersendung eines Schriftstückes, das eine 

Vertragserklärung auch nur einer Partei enthält, mit einem Zusatz, der die Ablehnung des 

Verbrauchers erkennen lässt.
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Beratung und Verkauf
Ihr Kontakt zu uns

Immobilienverkäufer aufgepasst!
Unsere Vermarktung für Ihren Erfolg; was CITYREAL für Sie tun kann:

Ermittlung des marktgerechten Kaufpreises

Professionelle Aufbereitung und Präsentation Ihrer Immobilie

Präsentation Ihrer Immobilie auf Internetplattformen und unserer Homepage

Anzeigen in Tages- und Wochenzeitungen

Anbringen von Verkaufstafeln vor Ort

Wir bieten Ihre Immobilie unseren vorgemerkten Kunden an

Begleitung bis zum Kaufvertrag und zur Schlüsselübergabe

Alle Maße sind Rohbaumaße – für Möbeleinbau Naturmaß am Bau nehmen! Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer und baulich bedingte Veränderungen vorbehalten.

Stefan Wötzer
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Stefan Wötzer ist geprüfter Immobilientreuhänder. Neben der 

detailgenauen Erläuterung des Projekts kann er Ihnen gerne 

unverbindlich und kostenlos die zu erwartenden Finanzierungskosten 

berechnen.

www.cityreal.at

+43 (0) 512 39 21 31-27 

+43 (0) 676 935 20 10

woetzer@cityreal.at

EIN PROJEKT DER www.planetimmobilien.at


